
Alexandra Loser 
Vors. Stellvertreterin im ZA 
0664 16 25 988 

Alexander Frick 
Vorsitzender im ZA 
0699 11305017 
 

  

 
 Julia Fend 

Mitglied im ZA 
0680 59 336 
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KURAUFENTHALT 
 

 Lehrer*innen ist auf Antrag für die 
Dauer eines Kuraufenthaltes eine 
Dienstbefreiung zu gewähren, wenn 
 
o ein Sozialversicherungsträger eine 

dienstrechtliche Kranken- oder Un-
fallfürsorgeeinrichtung oder ein 
Bundesamt für Soziales und Behin-
dertenwesen die Kosten der Kur 
trägt oder einen Kurkostenbeitrag 
leistet und 
 

o die Kur in der Benützung einer Mi-
neralquelle oder eines Moorbades 
oder im Aufenthalt in einem vorge-
schriebenen Klima oder in der the-
rapeutischen Anwendung von kal-
tem Wasser („Kneipp-Kuren“) be-
steht und ärztlich überwacht wird. 

 
 Diese Dienstfreistellung gilt als eine 
durch Krankheit verursachte Abwesen-
heit vom Dienst (Achtung: Kranken-
standstage bei Vertragsbediensteten – 
VBG § 24 Abs.1) 
 

 Bei der zeitlichen Einteilung ist auf zwin-
gende dienstliche Gründe Rücksicht zu 
nehmen. 

 Es besteht auch ein Rechtsanspruch auf 
Unterbringung in einem Genesungs-
heim, zur völligen Herstellung der Ge-
sundheit nach einem chirurgischen Ein-
griff oder nach einer schweren Erkran-
kung. 
 

 Für Kuraufenthalte wird ein Selbstbe-
halt eingehoben – abhängig vom Brut-
toeinkommen. 

 
 Genauere Informationen über Einrich-
tungen, Höhe des Selbstbehaltes fin-
dest du bei der BVAEB oder der ÖGK. 
 
www.bvaeb.at 
www.gesundheitskasse.at 
 

VORGANGSWEISE 
 

 Antrag beim zuständigen Krankenversi-
cherungsträger stellen (BVAEB oder 
ÖGK) auf Anraten des Hausarztes. 
 

 Genehmigung des Krankenversiche-
rungsträgers und Zusage der Kuran-
stalt mit dem Termin im Dienstweg an 
die BiDi senden. 

 
 Der genehmigte Antrag wird dann ins 
System eingepflegt und scheint dann in 
Sokrates auf. 

 

KURAUFENTHALT  
§60 LDB UND §24a VBG 
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